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(54) Bezeichnung: Schaftfräser für warmfeste Superlegierungen

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Schaftfräser für warmfeste Superlegierungen (HRSA)
mit einem Schaft (1) und einem Schneidkopf (2), die eine ge-
meinsame Rotationsachse (10) aufweisen, wobei der Schaft
einen Verbindungsabschnitt (3) für die Verbindung mit dem
Schneidkopf (2) und einen Kupplungsabschnitt (4) für die
Verbindung mit einem Werkzeughalter aufweist, wobei der
Schneidkopf (2) aus einem massiven Keramikteil mit einer
rotationssymmetrischen Einhüllenden besteht, das mit einer
Stirnfläche des Verbindungsabschnittes (3) stumpf verbun-
den ist. Um übermäßige Vibrationen und damit Belastungen
der Schnittstelle zwischen Schneidkopf und Verbindungsab-
schnitt des Fräsers gering zu halten und Fräser zu schaf-
fen, die auch den Durchmesserbereich oberhalb von 12 mm
und insbesondere oberhalb von 20 mm und bis 32 mm ab-
decken können, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass
der Kupplungsabschnitt (4) einen konischen Zapfen (5) mit
Außengewinde (6) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ei-
nen Schaftfräser für warmfeste Superlegierungen
(HRSA) mit einem Schaft und einem Schneidkopf, die
eine gemeinsame Rotationsachse aufweisen, wobei
der Schaft einen Verbindungsabschnitt für die Verbin-
dung mit dem Schneidkopf und einen Kupplungsab-
schnitt für die Verbindung mit einem Werkzeughalter
aufweist, wobei der Schneidkopf aus einem massiven
Keramikteil mit einer rotationssymmetrischen Einhül-
lenden besteht, welches stumpf mit der Stirnfläche
des Verbindungsabschnittes verbunden ist.

[0002] Die stumpfe Verbindung erfolgt im Stand der
Technik mittels Hartlot.

[0003] Für sogenannte warmfeste Superlegierungen
(HRSA – Heat Resistant Super Alloys) werden vor-
wiegend Schaftfräser mit Schneidelementen aus Ke-
ramik eingesetzt, beispielsweise für Nickel-basierte
Legierungen, die für Turbinenschaufeln und sonsti-
ge Bauteile in Gasturbinen bei Temperaturen bis bei-
spielsweise 1450 °C eingesetzt werden. Derartige
Legierungen haben einerseits eine sehr hohe Warm-
festigkeit, gleichzeitig aber auch eine geringe Wär-
meleitfähigkeit, sodass bei der Bearbeitung entspre-
chend hohe Temperaturen auf der Spanfläche des
Werkzeuges entstehen.

[0004] Herkömmliche beschichtete Hartmetallwerk-
zeuge erweichen und verschleißen bei den während
der Bearbeitung entstehenden hohen Temperaturen
sehr schnell.

[0005] Keramische Schneidstoffe besitzen aber Ih-
rerseits eine extrem hohe Warmfestigkeit und sind
deshalb unter hohen Bearbeitungstemperaturen ein-
setzbar. Weil auch die Wärmeleitfähigkeit der Kera-
mik relativ gering ist, was nochmals zu höheren Be-
arbeitungstemperaturen beiträgt, kommt es eher zu
einer Erweichung des Werkstoffes bevor das kerami-
sche Schneidmaterial erweicht und der Werkstoff ist
dadurch leichter zerspanbar.

[0006] Im Stand der Technik sind im Wesentlichen
zwei Typen von Schaftfräsern bekannt, die kerami-
sche Schneidelemente verwenden. Zum einen gibt
es Schaftfräser, die Aufnahmen bzw. Taschen für
Schneideinsätze aufweisen, in denen Schneideinsät-
ze aus Keramik fixiert sind. Da jedoch entsprechen-
de Schneideinsätze für eine ausreichende Stabilität
auch eine gewisse Mindestgröße aufweisen müssen,
sind derartige Schaftfräser nur für Durchmesser jen-
seits von 32 mm verfügbar.

[0007] Darüber hinaus gibt es auch Schaftfräser der
eingangs beschriebenen Art, die aus einem zylindri-
schen Schaft mit einem Schneidkopf bestehen, der
den gesamten vorderen, mit Schneiden versehenen

Abschnitt des Schaftfräsers umfasst und vollständig
aus Keramik besteht. Ein solcher Schneidkopf ist üb-
licherweise mit dem Schaft verlötet. Auch vollstän-
dig aus Keramik bestehende Schaftfräser sind bereits
bekannt.

[0008] Derartige Schaftfräser aus Vollkeramik oder
mit einem vollkeramischen Schneidkopf sind aber
bestenfalls für ein Durchmesser bis maximal 20 mm
verfügbar, wobei Durchmesserangaben für Schaftfrä-
ser sich in dieser Beschreibung und den Ansprüchen
jeweils auf den mit Schneiden versehenen Teil bzw.
den Schneidkopf beziehen und wobei im Falle nicht
diametral angeordneter Schneiden der Durchmesser
als der doppelte Radius von der Rotationsachse des
Fräsers zu der Schneide mit maximalem Radius de-
finiert sein soll.

[0009] Bei den Schaftfräsern mit vollkeramischem
Schneidkopf ist die Verbindung zwischen Schneid-
kopf und Schaft relativ kritisch, da diese Teile in
der Regel nur stumpf aufeinander gelötet sind und
keine formschlüssige Verbindung aufweisen. Neben
den Herstellungskosten für Schneidköpfe aus mas-
siver Keramik ist die begrenzte Festigkeit einer sol-
chen Lötverbindung einer der Gründe dafür, dass ent-
sprechende Schaftfräser bisher nicht mit größerem
Durchmesser bereitgestellt werden konnten. Dies
hängt auch zusammen mit den hohen Schnittkräften,
welche bei der Anwendung solcher Fräser auftreten,
da diese im Allgemeinen für grobe Schruppbearbei-
tungen verwendet werden, bei denen relativ viel Vo-
lumen des Werkstückes zerspant werden muss.

[0010] Insbesondere Nuten und Radien an Turbi-
nenschaufeln erfordern häufig Fräser mit einem ef-
fektiven Werkzeugdurchmesser unter 32 mm.

[0011] Allerdings treten bei der Schruppbearbeitung
warmfester Superlegierungen erhebliche Kräfte auf,
sodass insbesondere bei der typischen Vorschubbe-
wegung von Fräsern senkrecht zur Rotationsachse
die Lötverbindung zwischen einem Schneidkopf und
dem Verbindungsteil eines Schaftes starken Belas-
tungen ausgesetzt ist, wobei hohe Belastungen in
Verbindung mit einer einfachen Spannaufnahme ei-
nes zylindrischen Werkzeugschaftes in einer Werk-
zeugmaschinenspindel außerdem sehr schnell zu
starken Vibrationen des Schaftfräsers führen können.

[0012] Manche Fräser sind daher mit einem im
Vergleich zum Schneidkopf größer dimensionierten
Schaft ausgestattet, was aber den effektiven Arbeits-
durchmesser des entsprechenden Fräsers häufig auf
unter 12 mm begrenzt.

[0013] Um übermäßige Vibration und damit Belas-
tungen der Schnittstelle zwischen Schneidkopf und
Verbindungsabschnitt des Fräsers gering zu hal-
ten, sollte daher der Schaft bzw. der Kupplungsab-



DE 10 2013 111 596 A1    2015.06.03

3/9

schnitt des Schaftes eines entsprechenden Fräsers
möglichst präzise sowie spiel- und vibrationsfrei in
der Werkzeugaufnahme einer entsprechenden Werk-
zeugmaschine gehaltert werden. Weiterhin besteht
ein Bedarf an entsprechenden Fräsern, die auch den
Durchmesserbereich oberhalb von 12 mm und insbe-
sondere oberhalb von 20 mm und bis 32 mm abde-
cken können.

[0014] Die vorstehend erwähnten Probleme werden
durch einen Schaftfräser gemäß der vorliegenden Er-
findung zumindest teilweise dadurch gelöst, dass der
Kupplungsabschnitt des Schaftes einen konischen
Zapfen mit Außengewinde aufweist.

[0015] Entsprechende konische Kupplungen haben
sich als ausreichend robust und präzise erwiesen,
um beispielsweise Vibrationsbelastungen so stark
zu reduzieren, dass die Lötstelle zwischen Schneid-
kopf und Verbindungsabschnitt des Schaftes den bei
Schruppbearbeitungen von warmfesten Superlegie-
rungen auftretenden Kräften standhält, selbst wenn
der Schneidkopf einen effektiven Durchmesser von
bis zu 32 mm hat. Ein weiterer Vorteil eines solchen
Kupplungsabschnitt besteht darin, dass hierfür zahl-
reiche Varianten von Aufnahmeschäften zur Verfü-
gung stehen, mit denen unter anderem unterschied-
liche Auskraglängen realisierbar sind

[0016] Die Stabilität und Laufruhe des Fräsers zur
Verminderung der Belastung der Schnittstelle zwi-
schen Schneidkopf und Verbindungsabschnitt kann
noch dadurch verbessert werden, dass der Über-
gang vom Kupplungsabschnitt zum Schaft durch ei-
ne zur Rotationsachse senkrechte Anlagefläche ge-
bildet wird, die für die Anlage an einer entsprechen-
den Anschlagfläche einer Werkzeugaufnahme aus-
gebildet ist.

[0017] Darüber hinaus wirkt auch die Kombination
der Materialien Keramik für den Schneidkopf und
Hartmetall oder Stahl für den Schaft an sich bereits
schwingungsreduzierend, was neben der Erhöhung
der Bearbeitungsqualität auch noch zu einer Verlän-
gerung der Standzeit beiträgt.

[0018] Weiterhin kann für denselben Zweck und zur
weiteren Steigerung der Laufruhe und Vibrationsfrei-
heit der Kupplungsabschnitt zwischen der erwähn-
ten Anlagefläche und dem Gewinde auf dem koni-
schen Zapfen einen rotationssymmetrisch, d.h. zum
Beispiel entweder einen zylindrischen oder auch ei-
nen leicht konischen Führungsabschnitt aufweisen,
dessen minimaler Radius größer ist als der maximale
Radius des konischen Gewindes.

[0019] Es versteht sich, dass dann an der ent-
sprechenden Werkzeugaufnahme eine entsprechen-
de rotationssymmetrische zylindrische oder konische
Aufnahmefläche vorgesehen sein sollte, an welcher

der Führungsabschnitt in enger Passung, gegebe-
nenfalls auch in Presspassung anliegt, wenn die An-
lagefläche eine entsprechende Anschlagfläche an
der Werkzeugaufnahme erreicht.

[0020] Das konische Gewinde hat vorzugsweise ent-
weder einen teilzylindrischen oder aber einen trapez-
förmigen Querschnitt, wobei die Trapezform auch ei-
ne asymmetrische Trapezform sein kann.

[0021] Weiterhin hat es sich für die Verringerung
der Belastung der Schnittstelle zwischen Schneid-
kopf und Verbindungsabschnitt des Schaftes als vor-
teilhaft erwiesen, wenn das Verhältnis der axialen
Länge des Schneidkopfes zu seinem Durchmesser
kleiner als 1, insbesondere kleiner als 0,6 oder gar
kleiner als 0,5 ist. Auf dieser Weise wird auch das
Verhältnis der Länge der Schneidkantenkomponen-
ten, die parallel zur Rotationsachse und senkrecht zur
Vorschubrichtung verlaufen, zu der Größe der Ver-
bindungsfläche reduziert, sodass auch die entspre-
chenden Kräfte besser aufgenommen werden kön-
nen. Insbesondere ist der effektive Hebel für Schneid-
kräfte die an einer Schneidecke angreifen bis zu der
Lötstelle zwischen Schneidkopf und Verbindungsab-
schnitt entsprechend kleiner als bei Schneidköpfen,
die ein größeres Verhältnis von axialer Länge zum
Durchmesser haben.

[0022] Die in den Schneidkopf eingeschliffenen
Spannuten sind zweckmäßigerweise in den Schaft
bzw. den Verbindungsabschnitt hinein verlängert.
Dadurch vermeidet man eine Behinderung bzw. Be-
einträchtigung des Spantransports in axialer Rich-
tung.

[0023] Der Schaft kann außerdem Bohrungen und/
oder Aussparungen für das Hindurchtreten eines
Kühlmittels aufweisen. Eine entsprechende Innen-
kühlung über eine zentrale oder mehrere ganz oder
teilweise dezentrale Bohrungen ist besonders zweck-
mäßig in Verbindung mit der vorstehend beschrie-
benen Variante, bei welcher die Spannuten sich bis
in den Verbindungsabschnitt des Schaftes hinein er-
strecken. Entsprechende Kühlmittelbohrungen kön-
nen sich dann von den innen liegenden Bohrungen in
dem Abschnitt der Spannuten münden, der bis in den
Verbindungsabschnitt reicht und somit eine effektive
Kühlmittelzufuhr in Richtung der Schneiden und vor
allem auch eine verbesserte Spanabfuhr bewirken.

[0024] Der Schneidkopf kann beispielsweise aus der
Keramik SiAlON bestehen, die in verschiedenen Va-
rianten in der WO 2006/1214777 A2 beschrieben ist.
Für Anwendungen wie zum Beispiel die Gußbearbei-
tung kann alternativ auch SiN verwendet werden oder
das verwendete Keramikmaterial durch eingebettete
Whisker verstärkt sein.
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[0025] In einer Variante hat der Schneidkopf in der
Seitenansicht ein im Wesentlichen rechtwinkliges
Profil mit abgerundeten Schneidecken. Der Radius
der Schneidecken kann dabei im Bereich von o,5 bis
5 mm variieren.

[0026] Für die stumpfe Verbindung miteinander wei-
sen sowohl der Schneidkopf als auch der Verbin-
dungsabschnitt des Schaftes zweckmäßigerweise je-
weils eine ebene Stirnfläche auf. Alternativ könnten
diese Flächen auch konisch sein, d. h. durch einen
konischen Vorsprung bzw. eine konische Vertiefung
gebildet sein.

[0027] In einer Ausführungsform erfolgt die Verbin-
dung mittels Hartlot, welches für die Verbindung von
Schneidkopf und Verbindungsabschnitt bevorzugt ei-
ne Zusammensetzung mit mindestens 55 % Silber,
mindestens 25 % Kupfer sowie mindestens 1 % Ti-
tan, wobei auch eine Höchstmenge von 60 oder 62 %
Silber, 30 % Kupfer sowie 2 % Titan verwendet wer-
den kann.

[0028] Ein solches Hartlot mit einer Zusammenset-
zung in dem angegebenen Bereich hat sich als äu-
ßerst zweckmäßig und haltbar erwiesen. Dabei kann
das Hartlot bereits ein integriertes Flussmittel aufwei-
sen. Typischerweise wird der Schneidkopf auf Kera-
mik in einem Ofen unter Vakuum verlötet, indem eine
dünne Schicht bzw. ein dünnes Band aus dem Lot-
material zwischen den einander zugewandten Flä-
chen von Schneidkopf und Verbindungsabschnitt an-
geordnet und der gesamte Fräser in dem Ofen auf
700 bis 800 °C erhitzt wird.

[0029] Die stumpfe Verbindung zwischen Schneid-
kopf und dem Verbindungsabschnitt erfolgt zwar ge-
mäß der vorstehenden Ausführungsform mittels Hart-
lot, kann aber in einer alternativen Ausführungsform
auch durch ein Klebemittel erfolgen, sofern im Be-
trieb eine ausreichende Kühlung bzw. keine übermä-
ßig hohen Temperaturen im Bereich der Fügestel-
le gewährleistet werden können, welche die Klebe-
verbindung nicht wesentlich beeinträchtigen. Auch ei-
ne solche Klebestelle wirkt zusätzlich schwingungs-
dämpfend.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform weist der
Schneidkopf mindestens eine bis zur Rotationsach-
se reichende Stirnschneide auf. Diese ermöglicht ins-
besondere auch geringe axiale Vorschub- bzw. Ein-
tauchbewegungen des Werkzeugs.

[0031] Der Drallwinkel der Spannuten des Schneid-
kopfes und genauer gesagt der Hauptschneidkanten
des Schneidkopfes kann zwischen 0° (achsparallel)
und 50 ° variieren. Eine Variante weist einen Drall-
winkel von mindestens 35 ° und höchstens 45 ° auf,
um einen günstigen Spantransport zu gewährleisten.

[0032] Die Spannuten haben dabei einen nähe-
rungsweise dreieckigen Querschnitt mit einem teil-
weise konvexen Nutgrund. Die Tiefe der Spannuten
nimmt gemäß einer Ausführungsform, ausgehend
von der Spitze des Fräsers in Richtung des Kupp-
lungsabschnittes kontinuierlich ab. Dabei erstrecken
sich die Spannuten, wie bereits erwähnt, kontinuier-
lich bis in den Verbindungsabschnitt des Schaftes
hinein.

[0033] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung wer-
den deutlich anhand der folgenden Beschreibung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform und der dazu ge-
hörigen Figuren. Es zeigen:

[0034] Fig. 1 Einen Fräser gemäß der vorliegenden
Erfindung mit einem noch unbearbeiteten aber be-
reits auf den Verbindungsabschnitt aufgelöteten Ke-
ramikrohling und

[0035] Fig. 2 Eine Seitenansicht der fertig bearbeite-
ten Werkzeugspitze mit dem Schneidkopf und einem
Teil des Verbindungsabschnitts.

[0036] Die Zeichnungen sind Prinzipdarstellungen,
die zwar den tatsächlichen Gegenständen nahekom-
men, wobei aber nicht alle Details korrekt und maß-
stabsgetreu wiedergegeben sein müssen.

[0037] In Fig. 1 erkennt man einen insgesamt mit 20
bezeichneten Schaftfräser, der aus einem Schaft 1
und einem Schneidkopf 2 besteht, wobei der Schaft 1
wiederum aufgeteilt ist in einen Verbindungsabschnitt
3 und einen Kupplungsabschnitt 4. Der Kupplungs-
abschnitt 4 seinerseits besteht aus einem konischen
Zapfen 5 mit einem entsprechenden, sich im Ge-
samtdurchmesser konisch verjüngenden Gewinde 6
(im Folgenden als „konisches Gewinde“ bezeichnet),
einer radialen Anschlagfläche 7 im Übergang vom
Kupplungsabschnitt 4 zu dem Verbindungsabschnitt
3 und einer zylindrischen oder leicht konischen Füh-
rungsfläche 8 zwischen dem konischen Gewinde 6
und der Anschlagfläche 7. Auch das freie Ende des
konischen Zapfens 5 kann jenseits des Gewindes 6
noch mit einem weiteren hinteren Führungszapfen
9 versehen sein, der ebenfalls entweder zylindrisch
oder leicht konisch sein kann. Insbesondere der Füh-
rungszapfen 8 kann eine präzise bearbeitete Ober-
fläche aufweisen, um eine enge Passung mit einer
entsprechenden Werkzeugaufnahme zu gewährleis-
ten, sodass in einem mit Hilfe des Gewindes 6 fest-
gespannten Zustand des Schaftfräsers in einer Werk-
zeugaufnahme sowohl die Umfangsfläche 8 in en-
ger Passung und vorzugsweise in Presspassung an
einer entsprechenden konischen oder zylindrischen
Aufnahmefläche der Werkzeugaufnahme anliegt und
gleichzeitig die Anlagefläche 7 an einem entspre-
chenden radialen Anschlag der Werkzeugaufnahme
anliegt.



DE 10 2013 111 596 A1    2015.06.03

5/9

[0038] Der Schneidkopf 2 besteht aus einem mas-
siven Keramikteil, vorzugsweise aus der Keramik
SiAlON, wie sie beispielsweise in dem Dokument
WO 2006/121477 A2 offenbart ist. Der Verbindungs-
abschnitt 3 weist an seinem dem Schneidkopf 2 zu-
gewandten Ende eine ebene, kreisscheibenförmige
Stirnseite auf, ebenso wie auch der aus Keramik be-
stehende Schneidkopf 2 auf der dem Verbindungsab-
schnitt zugewandten Seite 3 eine ebene, kreisschei-
benförmige Verbindungsfläche hat, die in ihren Ma-
ßen exakt mit der Stirnseite des Verbindungsab-
schnitts 3 übereinstimmt. Demzufolge können beide
Teile bündig miteinander verlötet werden, wobei die
Lötfläche bzw. Lötverbindung durch eine gestrichelte
Linie 11 angedeutet ist, die mit den Ebenen der an-
einander liegenden Stirnflächen von Schneidkopf 2
und Verbindungsabschnitt 3 zusammenfällt.

[0039] In einem konkreten Ausführungsbeispiel wur-
de für die Verbindung ein Hartlot bzw. ein Silberlot
verwendet, welches 59 % Silber, 27 % Kupfer und 1,7
% Titan aufweist, wobei die übrigen 12,3 % aus wei-
teren Elementen bestehen, und insbesondere auch
ein Flussmittel umfassen können.

[0040] Insgesamt haben sich Hartlote mit mindes-
tens 55 % bis 60 % (maximal 62 %) Silber, 25 % bis
30 % Kupfer und 1 % bis 2 % Titan als zweckmäßig
für die Verbindung von Keramik mit Hartmetall erwie-
sen.

[0041] In einer bevorzugten Variante bestehen der
Schaft 1 und insbesondere der Verbindungsabschnitt
3 in der dargestellten Ausführungsform aus Vollhart-
metall. Am hinteren Teil des Verbindungsabschnit-
tes 3 sind auf dessen ansonsten zylindrischen Au-
ßenmantel noch ebene Flächen als Werkzeugan-
satzpunkte 12, d.h. für das Ansetzen eines Schrau-
benschlüssels und dergleichen vorgesehen, um den
Fräser in einer entsprechenden Werkzeugaufnahme
durch festes Anziehen des Gewindes 6 in einem pas-
senden Gegengewinde der Werkzeugaufnahme fest-
zuspannen.

[0042] Der hintere Führungszapfen 9 erleichtert da-
bei das Einführen des konischen Gewindes, wobei
ein konisches Gewinde den Vorteil hat, dass die
ersten Gewindegänge des Außengewindes 6 und
des entsprechenden Innengewindes der Werkzeug-
aufnahme axial aneinander vorbeigeschoben werden
können, bis die Gewindegänge in Kontakt kommen,
sodass zum Festspannen nur noch eine Restdrehung
von beispielsweise 1 bis 1,5 Umdrehungen erforder-
lich ist.

[0043] Zwischen dem konischen Gewinde 6 und der
Anlagefläche 7 weist der Kupplungsabschnitt 4 noch
einen zylindrischen oder leicht konischen Führungs-
abschnitt 8 auf, dessen Konuswinkel, sofern vorhan-
den, auf jeden Fall deutlich geringer als der des ko-

nischen Zapfens 5 bzw. des konischen Gewindes 6
ist. Der minimale Durchmesser diese Führungsab-
schnittes 8 ist mindestens so groß wie der maximale
Durchmesser des konischen Zapfens 5 und des koni-
schen Gewindes 6. Die Anlagefläche 7, die den Über-
gang zu dem Verbindungsabschnitt 3 bildet, erstreckt
sich senkrecht zur Achse 10 des Fräsers. Der Füh-
rungsabschnitt 8 und die Anlagefläche 7 sind präzi-
se bearbeitet, sodass sie eine sehr genaue Passung
mit einem entsprechenden Sitz einer Werkzeugauf-
nahme haben, die eine entsprechende zylindrische
oder konische Fläche und eine der Fläche 7 ge-
genüberliegende, ringförmige, ebene Anschlagfläche
aufweist. In dem festgespannten Zustand sitzt der
konische Führungsabschnitt vorzugsweise in Press-
passung in der entsprechenden Aufnahmeöffnung
der Werkzeugaufnahme, während die Anlagefläche 7
fest an der Anschlagfläche der Werkzeugaufnahme
anliegt.

[0044] Während Fig. 1 eine Seitenansicht des Frä-
sers 20 im Rohzustand, d.h. vor der Herstellung ent-
sprechender Schneidgeometrien zeigt, ist in Fig. 2
der Spitzenbereich des Fräsers nach der Fertigstel-
lung wiedergegeben, wobei der Schneidkopf 2 und
nur noch ein weggebrochen dargestellter Teil des
Verbindungsabschnittes 3 in Fig. 2 wiedergegeben
sind. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist
der Fräser vier Spannuten 13 und vier Hauptschneid-
kanten 15 auf, die im Wesentlichen identisch sind, ab-
gesehen von einer möglichen Variation der Umfangs-
winkelabstände benachbarter Schneidkanten sowohl
zwischen verschiedenen benachbarten Haupt- und
Nebenschneidkanten 15 bzw. 16 als auch entlang ei-
nes benachbarten Hauptschneidkantenpaares, was
auch eine entsprechende Variation der Breite der
Spannuten 13 nach sich ziehen kann.

[0045] Wie man sieht, sind in dem fertigen Schneid-
kopf 2 nunmehr Spannuten 13 ausgebildet, die sich
bis in den Verbindungsabschnitt 3 hineinerstrecken.
Am Übergang von der Innenfläche der Spannuten
13 zu entsprechenden Rundfasen 14, die der ur-
sprünglichen Zylindermantelfläche des Schneidkop-
fes 2 in Fig. 1 entsprechen, sind Hauptschneidkan-
ten 15 ausgebildet. Zusätzlich weist der Fräser stirn-
seitige Nebenschneidkanten 16 auf, die durch Aus-
spitzungen 7 in Richtung der Rotationsachse 10 ver-
längert sind, wobei die Ausspitzungen 17 den an-
sonsten durch den Grund der Spannuten 13 definier-
ten Kern des Schneidkopfes nur in diesem äußers-
ten Spitzenbereich weiter verjüngen. Mindestens ei-
ne von mehreren entlang des Umfangs vorgesehe-
nen Ausspitzungen 17 kann sich dabei bis zum Zen-
trum, d.h. bis zur Achse 10 des Fräsers erstrecken,
sodass mindestens eine stirnseitige Schneide 16 ge-
bildet wird, die bis zur Achse 10 des Fräsers reicht.
Es versteht sich, dass ein entsprechender Schneid-
kopf eine weitgehend beliebige gerade oder ungera-
de Anzahl von Spannuten 13 und Schneidkanten 15
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aufweisen kann, wobei je nach Größe des Fräsers ty-
pischerweise zwischen drei und zwölf Spannuten 13
und Schneidkanten 15 vorgesehen sein können.

[0046] Der Schneidkopf 4 in der Seitenansicht ein im
Wesentlichen rechtwinkliges Profil mit abgerundeten
Schneidecken. Der Radius der Schneidecken beträgt
hier etwa 1mm.

[0047] Das Verhältnis der Länge L zu dem Durch-
messer D und des Schneidkopfes ist dabei so ge-
wählt, dass es unter 0,6 liegt, was dem Fräser bzw.
der Lötverbindung 11 im Hinblick auf die Länge der
Schneidkanten 15 und den (geringen) maximalen Ab-
stand der Schneidkanten 15 bzw. der Stirnschneiden
16 von der Lötverbindung 11 eine besondere Sta-
bilität verleiht. Gleichzeitig wird durch den präzisen
und sehr festen Sitz des Kupplungsabschnittes 4 in
einer Werkzeugaufnahme ein sehr sauberer und vi-
brationsfreier Lauf des Fräsers während einer Bear-
beitung sichergestellt. Diese Merkmale führen vor al-
lem in Verbindung miteinander dazu, dass eine ver-
schleißärmere Bearbeitung bei hoher Bearbeitungs-
geschwindigkeit und geringerer Bruchgefahr vorge-
nommen werden kann.

[0048] Der Schutzumfang der Erfindung wird im Ein-
zelnen durch die Patentansprüche definiert.

[0049] Für Zwecke der ursprünglichen Offenbarung
wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Merkma-
le, wie sie sich aus der vorliegenden Beschreibung,
den Zeichnungen und den abhängigen Ansprüchen
für einen Fachmann erschließen, auch wenn sie kon-
kret nur im Zusammenhang mit bestimmten weiteren
Merkmalen beschrieben wurden, sowohl einzeln als
auch in beliebigen Zusammenstellungen mit anderen
der hier offenbarten Merkmale oder Merkmalsgrup-
pen kombinierbar sind, soweit dies nicht ausdrück-
lich ausgeschlossen wurde oder technische Gege-
benheiten derartige Kombinationen unmöglich oder
sinnlos machen. Auf die umfassende, explizite Dar-
stellung sämtlicher denkbarer Merkmalskombinatio-
nen und die Betonung der Unabhängigkeit der einzel-
nen Merkmale voneinander wird hier nur der Kürze
und der Lesbarkeit der Beschreibung wegen verzich-
tet.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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- WO 2006/121477 A2 [0038]
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Patentansprüche

1.     Schaftfräser für warmfeste Superlegierungen
(HRSA) mit einem Schaft (1) und einem Schneid-
kopf (2), die eine gemeinsame Rotationsachse (10)
aufweisen, wobei der Schaft einen Verbindungsab-
schnitt (3) für die Verbindung mit dem Schneidkopf
(2) und einen Kupplungsabschnitt (4) für die Ver-
bindung mit einem Werkzeughalter aufweist, wobei
der Schneidkopf (2) aus einem massiven Keramikteil
mit einer rotationssymmetrischen Einhüllenden be-
steht, das mit einer Stirnfläche des Verbindungsab-
schnittes (3) stumpf verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kupplungsabschnitt (4) einen ko-
nischen Zapfen (5) mit Außengewinde (6) aufweist.

2.     Schaftfräser nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergang vom Kupplungs-
abschnitt (5) zum Schaft durch eine zur Rotationsach-
se (10) senkrechte Anlagefläche (7) gebildet wird.

3.   Schaftfräser nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kupplungsabschnitt (4)
zwischen der Anlagefläche (7) und dem Gewinde (6)
auf dem konischen Zapfen (5) einen rotationssymme-
trischen (zylindrischen oder konischen) Führungsab-
schnitt (8) aufweist dessen minimaler Radius größer
ist als der maximale Radius des konischen Gewindes
(6).

4.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das konische Ge-
winde (6) einen teilzylindrischen oder trapezförmigen
Querschnitt aufweist.

5.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
axialen Länge (L) des Schneidkopfes (4) zu seinem
Durchmesser (D) kleiner als 1, vorzugsweise kleiner
als 0,6, insbesondere kleiner als 0,5 ist.

6.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass in den Schneidkopf
eingeschliffene Spannuten bis in den Schaftabschnitt
hinein verlängert sind.

7.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkopf
aus einer SiAlON-Keramik oder aus SiN oder einer
durch Whisker verstärkten Keramik besteht.

8.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkopf in
der Seitenansicht ein im Wesentlichen rechtwinkliges
Profil mit abgerundeten Schneidecken hat.

9.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass für die stumpfe
Verbindung zwischen Schneidkopf und Verbindungs-
abschnitt Hartlot verwendet wird, vorzugsweise ein

Hartlot, welches eine Zusammensetzung mit mindes-
tens 55 % Silber, mindestens 25 % Kupfer sowie min-
destens 1% Titan aufweist.

10.     Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass für die Ver-
bindung zwischen Schneidkopf und Verbindungsab-
schnitt ein Hartlot mit einer Zusammensetzung mit
Höchstens 60 % Silber höchstens 30 % Kupfer sowie
höchstens 2% Titan verwendet wird.

11.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartlot ein
integriertes Flussmittel aufweist.

12.     Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass für die Ver-
bindung zwischen Schneidkopf und Verbindungsab-
schnitt ein Klebemittel verwendet wird.

13.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkopf
mindestens eine bis zur Rotationsachse reichende
Stirnschneide aufweist.

14.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Drallwinkel
der Spannuten des Schneidkopfes zwischen 0 und
50° liegt und bevorzugt mindestens 35 ° und höchs-
tens 45 ° beträgt.

15.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannuten
des Schneidkopfes einen in etwa dreieckigen Quer-
schnitt haben.

16.     Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiefe der
Spannuten von der Spitze des Fräsers zum Schaft
hin kontinuierlich abnimmt.

17.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der
Fräserstirnseite zusätzliche Ausspitzungen in den
Grund der Spannuten bzw. den Fräserkern einge-
schliffen sind.

18.   Schaftfräser nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass im Schaft min-
destens eine Kühlmittelbohrung vorgesehen ist, die in
einem sich in den Verbindungsabschnitt erstrecken-
den Abschnitt mindestens einer Spannut mündet.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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